
Drucksachennummer:
0584/2016

Datum:Seite 1
08.06.2016

ÖFFENTLICHER
VORSCHLAG ZUR TAGESORDNUNG

Absender:
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Hagen
 

Betreff:
Antrag der FDP-Fraktion
Hier: Bußgeldverfahren im Rahmen der Verordnung über die Hygiene und 
Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO)
Beratungsfolge:
16.06.2016 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:
Siehe Anlage

 Kurzfassung
Entfällt

Begründung
Siehe Anlage

  



                                                                                                                  FDP-Fraktion im Rat der Stadt Hagen  

 Rathausstr. 11 
 Trakt B, Raum 201 

 58095 Hagen 

 Tel.:  02331-2072380 
 Fax:  02331-2072091 
 Mail:  kontakt@fdp-fraktion-hagen.de      
 Web: www.fdp-hagen.de 

 
FDP-Fraktion • Rathausstr. 11 • 58095 Hagen 
 

1
 

 

An den                         
Oberbürgermeister 
Erik O. Schulz 
Im Haus 
  
                    

          Hagen, 07.06.2016 

 
 
Betreff: „Bußgeldverfahren im Rahmen der Verordnung über die Hygiene und 
Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO)“ – HFA, 16.06.2016

  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
hiermit stellen wir folgenden Antrag zur Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses am 
16.06.2016 gem. § 6 GO: 
 
Antrag 
 
Die Verwaltung wird beauftragt Verstöße gegen die Informationspflicht nach § 2 HygMedVO 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zukünftig durch Bußgeldverfahren nach § 9 HygMedVO i.V.m. den 
entsprechenden Regelungen des IfSG zu ahnden.  
 
Dazu entwickeln der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz, das Amt für Brand- 
und Katastrophenschutz und das Ordnungsamt ein gemeinsames Vorgehen zur Erhebung 
von Bußgeldern und setzen diese um.  
 
Begründung 
 
Die Stadt Hagen ist als untere Gesundheitsbehörde für die Verhängung von Geldbußen bei 
Ordnungswidrigkeiten nach § 9 HygMedVO zuständig. Aus der Antwort der Verwaltung vom 
11.03.2016 auf die Anfrage der FDP-Fraktion zur Sitzung des HFA vom 17.03.2016 geht 
hervor, dass die Verwaltung bisher grundsätzlich keine Bußgeldverfahren zur Durchsetzung 
der in der HygMedVO verankerten Informationspflicht einleitet. Dies wird damit begründet, 
dass der FB 53 und das Amt 37 keine ordnungsbehördlichen Maßnahmen ergreifen können. 
Dies kann jedoch kein Grund sein Verstöße nicht entsprechend zu dokumentieren und zu 
ahnden. In anderen Kommunen werden bereits Bußgelder zur Durchsetzung der HygMedVO 
unter Einbeziehung des Ordnungsamtes verhängt. Gerade da bei entsprechenden Verstößen 
eine Gefahr für das zuständige Personal im Rettungsdienst und ggf. unbeteiligte Dritte 
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ausgeht, ist die Erhebung von Bußgeldern aus Sicht der FDP-Fraktion unerlässlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Claus Thielmann      Katrin Helling-Plahr 
Fraktionsvorsitzender     Stellv. Fraktionsvorsitzende 
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Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter: 
 

53 
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Die Erfüllung der Aufgaben nach der HygMedVO ist eine sogenannte Pflichtaufgabe und 
insofern bedarf es auch keiner gesonderten Beauftragung. Zuständig für die Erfüllung der 
Pflichtaufgaben nach der HygMedVo ist der Fachbereich Gesundheit und 
Verbraucherschutz, FB 53, als untere Gesundheitsbehörde. Das Ordnungsamt, hier der FB 
32, ist in der Erfüllung der Pflichtaufgabe als allgemeine Ordnungsbehörde in dem Verfahren 
nicht zuständig. Anders sieht es lediglich bei dem Amt für Brand und Katastrophenschutz, FB 
37, als Träger des örtlichen Rettungsdienstes aus. Hier gibt es bereits eine enge Vernetzung 
zwischen dem originär zuständigen FB 53 und FB 37.   
 
Wenn Verstöße gegen die Informationspflicht nach § 2 HygMedVO Absatz 1 Satz 2 Nummer 
6 dem FB 53 zur Kenntnis gegeben werden, dann wird der Fachbereich 53 entsprechende 
Maßnahmen (Bußgeldverfahren) ergreifen.  
 
Wie vorgeschlagen ein Konzept mit dem Amt für Brand und Katastrophenschutz und dem 
Ordnungsamt über ein gemeinsames Vorgehen zur Erhebung von Bußgeldern ist nicht 
notwendig. Beim Ordnungsamt fehlt es bereits an der Zuständigkeit. 
Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz ist selbstverständlich in der Lage, 
eigenverantwortlich notwendige Bußgeldverfahren zu betreiben und die notwendigen 
Instrumentarien zur Erfüllung der Pflichtaufgaben nach dem HygMedVO umzusetzen. 
In der Antwort auf die Anfrage der FDP (Sitzung HFA vom 17.03.2016) wurde bereits 
mitgeteilt, dass im Jahr 2015 drei konkrete Fälle von Verstößen gegen § 2 (1) Nr. 6 der 
Verordnung bekannt geworden sind (Feuerwehr). 
 
Im laufenden Jahr 2016 ist bis dato noch kein Fall bekannt geworden. 
Ziel der Unteren Gesundheitsbehörde ist es, Verstöße gegen Hygieneregeln zu verhindern – 
ggf. abzustellen. Dazu kann die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ein Mittel sein, das 
aber angesichts der Zahl der belegten Fälle keine Priorität hat. 
Bisher hat es keine entsprechenden Informationen und Unterlagen über Verstöße gegeben. 
 
Bisher haben die betroffenen Fachbereiche der Stadt Hagen immer versucht, auf dem Wege 
einer guten Kommunikation die Probleme zu minimieren. 
 
Gerade zur Informationsweitergabe hat der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz 
bereits 2007 (aktualisiert 2013) gemeinsam mit den Krankenhäusern ein Mitteilungssystem 
(Übergabebogen) entwickelt und seit Jahren erfolgreich praktiziert (siehe Anlage). 
 
Durch Aufklärung, Information und intensive Kommunikation mit den Verantwortlichen wird 
die Gefahr für das zuständige Personal im Rettungsdienst und ggf. unbeteiligte Dritte 
gemindert. 
Das bedeutet aber nicht, dass bei Verstößen entsprechende Ordnungsmaßnahmen 
unterbleiben. Entsprechende Bußgeldverfahren werden dann entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben eingeleitet. Ein weitergehender Regelungsbedarf wird in Absprache zwischen den 
FB’en 53 und 37 nicht gesehen. 
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